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Checkliste: So sieht ein ordnungsgemäßes Zeugnis aus

	FORMALIE
	

	Das Zeugnis befindet sich auf dem üblichen Geschäftspapier des Unternehmens mit Briefkopf.
	☐
	Es ist mittels PC in deutscher Sprache abgefasst.
	☐
	Es ist mit „Zeugnis“, Arbeitszeugnis“, „Zwischenzeugnis“ oder „Ausbildungszeugnis“ überschrieben.
	☐
	Es ist in der dritten Person abgefasst („Herr X ist/war …“) und verzichtet auf die direkte Anrede („Sie sind/waren …“).
	☐
	Ein Abschlusszeugnis ist in der Vergangenheitsform formuliert, ein Zwischenzeugnis in der Gegenwartsform.
	☐
	Das Zeugnis ist frei von Flecken und Knicken und allen-falls für den Postversand gefaltet.
	☐
	Das Zeugnis darf gelocht sein, sofern das übliche Geschäftspapier des Unternehmens gelocht ist.
	☐
	Die Blätter eines mehrseitigen Zeugnisses dürfen zusammengeheftet sein.
	☐
	Das Zeugnis ist frei von Rechtschreib- und Grammatik-fehlern sowie handschriftlichen Ergänzungen.
	☐
	Es enthält keine Hervorhebungen wie Fettungen, Unter-streichungen, Anführungs-, Ausrufe- oder Fragezeichen.
	☐
	Das Zeugnis enthält als Ausstellungsdatum üblicherweise den letzten Tag des Arbeitsverhältnisses – auch, wenn sich die Zeugnisausstellung Ihrerseits verzögert.
	☐
	Ein berichtigtes Zeugnis trägt das Datum des ursprünglichen Zeugnisses.
	☐
	Das Zeugnis hat eine Person unterschrieben, die erkenn-bar ranghöher ist als der Zeugnisempfänger (etwa der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin).
	☐
	Es handelt sich um die übliche Unterschrift des Ausstellers/der Ausstellerin (keine Kinderschrift oder Ähnliches).
	☐
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